
Produkte & Inhaltsstoffe
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1155/1153 ALOE VERA ALOE VERA BIO-PFLANZENSAFT

715 ALOE VERA ALOE VERA MULTIVITAMINKRAFT

233 ARTHORO® ARTHORO®BASIC X

229 ARTHORO® ARTHORO®PLUS X X X X

258 ARTHORO® ARTHORO®ACTIV X X

2234 ARTHORO® ARTHORO®AKUT

278 ARTHORO® ARTHORO®SPORT TRINKGELATINE X

276 ARTHORO® ARTHORO®SPORT TRINKGELATINE PLUS X

1062 ARTHORO® ARTHORO®SPORT GELATINE KAPSELN X

1008/1010 BASIS BALANCE® BASIS BALANCE® PUR X X

1009/1011 BASIS BALANCE® BASIS BALANCE® ORANGE

1004/1034 BASIS BALANCE® BASIS BALANCE® SPORT

1003/1025 BASIS BALANCE® BASIS BALANCE®KAPSELN

1005 BASIS BALANCE® BASIS BALANCE®DIREKT KAUTABLETTEN

1015/1016 BASIS BALANCE® BASIS BALANCE®KOMPAKT

1076 BIOTISAN® BIOTISAN® BIOTIN S 2.5 mg X X X X X X

1071 BIOTISAN® BIOTISAN® FORTE BIOTIN S 10 mg X X X

523 DARMMED® DARMMED® MAGEN-KRÄUTER VERDAUUNGSKAPSELN N X X X X X

1164, 1165 EISEN VITAL® EISEN VITAL® F

1167 EISEN VITAL® EISEN VITAL® M+KAPSELN

1160 EISEN VITAL® EISEN VITAL® M+KAUTABLETTEN

1085 FRUCHTGUMMI FRUCHTGUMMI 2,5 KG

3030/3031 GEFÄSS-AKTIV GEFÄSS-AKTIV

1100/1101 IMMUNPRO IMMUN PRO INFEKTBLOCKER

1103/1107 IMMUNPRO IMMUN PRO LEBENSKRAFT

8593 INGWER INGWER-BONBON

1068 MARIENDISTEL MARIENDISTEL L-DRAGÉES X X X
79 MARIENDISTEL MARIENDISTEL L-TONIKUM

260 MENOFEMINA® MENOFEMINA® CRANBERRY BASEN PLUS

237/241 MENOFEMINA® MENOFEMINA® LANGZEIT-ISOFLAVONE X

1228/1229 NACHTKERZEN-ÖL NACHTKERZEN ÖLKAPSELN X

712 NONI NONI BIO 100 % DIREKTSAFT

8591 SALBEI SALBEIBONBONS ZUCKERFREI

8590 SALBEI SALBEIBONBONS MIT VITAMIN C

226/236 SCHWARZKÜMMEL SCHWARZKÜMMEL-ÖL-KAPSELN X

20, 21 SILICEA ORIGINAL SILICEA-BALSAM

517, 520 SILICEA SILICEA CALCIUM KAPSELN X

521, 522 SILICEA SILICEA MAGEN-DARM GEL

1018 SILPHION SILPHION

1019 SILPHION SILPHION BLANC

12/15 TANNENBLUT® TANNENBLUT®BRONCHIAL-SIRUP

1106 TANNENBLUT® TANNENBLUT®HALSPASTILLEN

8592 TANNENBLUT® TANNENBLUT®HUSTENBONBON X X

206/208 VENENKRAFT VENENKRAFT DRAGÉES ROSSKASTANIE X X

1014 WEISSDORN WEISSDORN HERZ-DRAGÉES N X X

58/59 WEISSDORN WEISSDORN HERZ-KREISLAUF TONIKUM

Pr
od

uk
te

&
In
h
al
ts
st
of
fe

58 59

Pflichtangaben zu den Produkten
Für die mit einem * gekennzeichneten Arzneimittel gilt:
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Biotin S 2,5 mg*
Wirkstoff: Biotin. Anwendungsgebiete: Vorbeugung eines Biotin-Mangels. (Zur
Vorbeugung sind weniger als 0,2 mg Biotin am Tag ausreichend.)

Biotin S 10 mg*
Wirkstoff: Biotin. Anwendungsgebiete: Vorbeugung eines Biotin-Mangels. (Zur
Vorbeugung sind weniger als 0,2 mg Biotin am Tag ausreichend.)

ORIGINAL SILICEA-BALSAM
Wirkstoff: Kieselsäuregel mit gefälltem, disperskolloidalem Siliciumdioxid
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: innerlich zur Vorbeugung von
brüchigen Fingernägeln und Haaren, zur Kräftigung des Bindegewebes; äu-
ßerlich bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut. Diese Angaben
beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

DARMMED® MAGEN-KRÄUTER VERDAUUNGSKAPSELN N
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Ver-
dauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und
langjähriger Erfahrung.

TANNENBLUT® N* / TANNENBLUT® BRONCHIAL-SIRUP*
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der
Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich
auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Bei Fieber, Atemnot, eitrigem
oder blutigem Auswurf sowie bei über 5 Tage anhaltenden oder unklaren
Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

TANNENBLUT® ERKÄLTUNGSBALSAM MILD N*
Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungs-
krankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim. Bei Beschwerden, die
sich innerhalb von 4 - 5 Tagen nicht bessern oder verschlimmern, bei Atem-
not, bei Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht
werden.

MARIENDISTEL L-DRAGÉES*
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Ver-
dauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und
langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt
aufgesucht werden.

MARIENDISTEL L-TONIKUM*
Wirkstoff: Mariendistelfrüchtedickextrakt
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Ver-
dauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und
langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt
aufgesucht werden.

VENENKRAFT DRAGÉES ROSSKASTANIE
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens
bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung
und langjähriger Erfahrung. Bei neu oder plötzlich verstärkt auftretenden
Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der
Beine ist sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merk-
male Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärzt-
liches Eingreifen erfordert.

WEISSDORN HERZ-DRAGÉES N
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Herz-
Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und
langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen, insbesondere
bei hohem Blutdruck oder Ansammlung von Wasser in den Beinen, sollte
eine ärztliche Abklärung erfolgen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die
in Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder
bei Atemnot muss unbedingt sofort ein Arzt aufgesucht werden.

WEISSDORN HERZ-KREISLAUF-TONIKUM*
Wirkstoff: Weißdornfruchtmark
Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Herz-
Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und
langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen, insbesondere
von Schmerzen in der Herzgegend, Atemnot, Wasseransammlungen in den
Beinen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

I. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Geltung unserer Geschäftsbedingungen

1. Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebo-
te und Verträge über unsere Warenlieferungen, auch in laufender und künf-
tiger Geschäftsverbindung.

2. Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen sind nur ver-
bindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt sind.

II. Angebote, Nebenabreden, Preise

1. Unsere Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet
sind. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Erst bei schriftlicher Bestätigung oder
Auslieferung der Ware ist der Auftrag für uns verbindlich.

2. Nebenabsprachen und Abänderungen sind nur wirksam, wenn sie schrift-
lich von uns bestätigt sind. Eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften unserer
Ware setzt ausdrücklich schriftliche Kennzeichnung als solche durch uns vor-
aus. Proben und Muster gelten nur als annähernde Anschauungsstücke.

3. Unsere in Rechnung gestellten Preise sind Nettopreise, auf welche die am
Tage der Rechnungsstellung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer zu entrichten
ist. Sie verstehen sich ohne Skonto; vereinbarte Nebenleistungen werden zu-
sätzlich berechnet.

Ist der Käufer ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Han-
delsgewerbes gehört, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so
gilt in jedem Fall unser am Tag der Lieferung gültiger Preis. Ansonsten sind
Preisänderungen nur zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und verein-
bartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen; dann gilt in diesem Fall un-
ser am Tag der Lieferung gültige Preis.

Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten unsere Preise ab Werk oder
Lager.

Der Mindestbestellwert beträgt € 50,– Netto ohne MwSt.

III. Lieferung und Gefahrtragung

1. Lieferfristen sind freibleibend, es sei denn, dass wir Liefertermine ausdrücklich
und schriftlich als solche verbindlich zugesagt haben. Abrufterminen unserer
Kunden tragen wir unter Berücksichtigung unserer sonstigen Verpflichtungen
bestmöglich Rechnung. Sind schriftliche Lieferfristen vereinbart, beginnen sie
mit Vertragsabschluss, jedoch nicht vor Beibringung der vom Käufer zu be-
schaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben.

2. Arbeitskämpfe, hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen oder sonsti-
ge unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse befreien uns für die Dau-
er ihrer Auswirkung oder im Falle der Unmöglichkeit voll von unserer Liefer-
pflicht. Solche Umstände teilen wir dem Käufer mit. Schon erfolgte Teilliefe-
rungen gelten als selbständiges Geschäft.

3. Bei wirksam vereinbarten Lieferterminen geraten wir nur durch schriftliche
Mahnung in Leistungsverzug. Befinden wir uns in Leistungsverzug, oder liegt
eine von uns zu vertretende Unmöglichkeit der Leistung vor, so ist der Käu-
fer zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt, wenn er uns schriftlich eine an-
gemessene Nachfrist mit dem Hinweis gesetzt hat, dass er die Abnahme der
Ware nach Ablauf der Frist ablehne. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen.
Schadensersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, es sei denn, sie
beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits, eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

4. Der Käufer hat die Pflicht, die bestellte Ware abzunehmen. Gerät er mit
der Erfüllung dieser Pflicht in Verzug, sind wir berechtigt, schriftlich eine an-
gemessene Nachfrist mit dem Hinweis zu setzen, dass Vertragserfüllung nach
Ablauf der Frist abgelehnt werde. In diesem Fall können wir nach unserer Wahl
vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen.
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge pro Einzel-

artikel können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Men-
ge. Bei Lieferungen an Sonderkunden mit Einzelauflagen erhöht sich der Pro-
zentsatz auf 15%.
5. Mit der Verladung ab Werk oder Lager geht die Gefahr auf den Käufer über.
Verlangt der Käufer eine Verladung zu einem späteren Zeitpunkt, so geht die
Gefahr bereits mit Rechnungsstellung auf ihn über. Die Ware rollt sodann, auch
im Falle einer Frankolieferung, auf Gefahr des Käufers, gleich ob der Trans-
port mit unseren eigenen Fahrzeugen oder durch dritte Unternehmen erfolgt.
Die Wahl des Beförderungsweges erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen. Eine
Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers zu des-
sen Lasten abgeschlossen. Für die Bestimmung des Gewichtes der Lieferung
ist das bei Absendung festgestellte Gewicht maßgebend.

IV. Gewährleistung, Haftung

1. Handelsübliche Toleranzen bezüglich Maßen, Mengen und sonstigen Qua-
litätsanforderungen sind keine Mängel; liegt die gelieferte Ware im Rahmen
dieser Toleranzen, wird unsere Einstandspflicht nicht begründet.

2. Der Käufer hat die Pflicht, die gelieferte Ware auf Mängel zu untersuchen
und festgestellte Mängel schriftlich zu rügen. Im einzelnen gilt der § 377 des
Handelsgesetzbuches, jedoch mit der Maßgabe, daß der Käufer, der Kaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, alle erkennbaren und der Käufer, der
kein Kaufmann ist, alle offensichtlichen Mängel binnen Wochenfrist nach Lie-
ferung uns anzuzeigen hat. Transportschäden sind uns unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.

3. Ist unsere Gewährleistungspflicht gegeben, so erfüllen wir diese grund-
sätzlich durch Ersatzlieferung einwandfreier Ware gegen Rückgabe der man-
gelhaften Ware. Ist nur ein Teil der gelieferten Ware mangelhaft, beschränkt
sich die Verpflichtung zur Ersatzlieferung auf diesen Teil. Schlägt die Ersatzlieferung
fehl, hat der Käufer das Recht, Minderung bezüglich des mangelhaften Teils
der Lieferung zu verlangen. Schadensersatzansprüche wegen Mängel unserer
Ware sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle ausdrücklich zugesicherter
Eigenschaften, wenn der Käufer Nichtkaufmann ist.

4. Schadensersatzansprüche des Käufers für Schäden, die nicht auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, sind ausge-
schlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit un-
sererseits, eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

V. Zahlung und Sicherungsrechte

1. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne
Abzug zahlbar. Bei Vereinbarung des Abbuchungsverfahrens gewähren wir 2
% Skonto und bei Bezahlung innerhalb 8 Tagen ab Rechnungsdatum 1% Skon-
to. Skontogewährung hat stets zur Voraussetzung, dass der Käufer ansonsten
keine fälligen Beträge in unseren offenen Posten aufweist.

2. Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber
und bedarf unserer Zustimmung; Diskont, Wechselspesen und sonstige Kos-
ten trägt der Käufer.

3. Wir sind berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann oder eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts ist, vom Fälligkeitstage an Verzugszinsen in Höhe
von 8 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen, vom Käufer, der
kein Kaufmann ist, jedoch erst ab Verzug.

4. Bei Zahlungsverzug des Käufers sowie bei Scheckprotest sind wir berech-
tigt, auch gestundete oder nicht fällige Forderungen zur Zahlung ohne jeden
Abzug fällig zu stellen und Barzahlung oder Sicherheitsleistung gegen Rück-
gabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel zu verlangen. Gleiches gilt
bei jeder Form sichtbarer Vermögensverschlechterung, insbesondere der An-
meldung der Insolvenz, des gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs-
verfahrens oder Durchführung gerichtlicher Vollstreckungsmaßnahmen.

5. Unsere Kontoauszüge gelten als anerkannt, wenn ihnen nicht binnen ei-
nen Monats nach Erhalt schriftlich widersprochen wird.

6. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur soweit zulässig, als die-
se rechtskräftig festgestellt, oder von uns anerkannt und zur Zahlung fällig sind.
Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes
aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsver-
bindung.
7. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung
aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen als Vorbehalts-
ware unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug sind wir zur Rücknahme der Vor-
behaltsware berechtigt und der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet.

Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen des gewöhnlichen
Geschäftsverkehrs weiter zu veräußern, sofern er seine Verpflichtungen uns
gegenüber erfüllt.
Anstelle der in unserem Eigentum stehenden Waren tritt, wenn sie durch den
Käufer weiterveräußert werden, in Höhe des Rechnungswertes unserer For-
derungen, der Anspruch des Käufers gegen den Dritten, ohne dass es einer
ausdrücklichen Abtretung an uns bedarf.

Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung hebt den
Eigentumsvorbehalt nicht auf; das Gleiche gilt für die Saldoziehung und de-
ren Anerkennung. Bei Hereinnahme eines Wechsels oder Schecks erlischt der
Eigentumsvorbehalt nicht vor deren Einlösung durch den Käufer als Bezoge-
nen.

VI. Schluss

1. Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht.

2. Mündliche Abmachungen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit einer schrift-
lichen Bestätigung.

3. Die Unwirksamkeit eines Teils dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen be-
rührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen.

4. Erfolgt die Lieferung bestimmter Waren zu Sonder-Lieferbedingungen, so
gelten die vorstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen ergänzend, soweit
sie nicht im Widerspruch zu den Sonderlieferbedingungen stehen.

5. Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen, auch Frankolieferungen, ist unser
Sitz in 79238 Ehrenkirchen.

6. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung mit Vollkaufleuten und juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts, einschl. Wechsel- und Scheckforderungen ist nach unserer Wahl
Freiburg i.Br. oder der Sitz unseres Rechtsbeistandes als Gerichtsstand vereinbart.

Derselbe Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im übrigen
gilt bei Ansprüchen gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.
In jedem Falle ist für die Einleitung des Mahnverfahrens das Gericht an un-
serem Firmensitz oder der Sitz unseres Rechtsbeistandes zuständig.

Zahlungsverzug wird nach dreimaligem Auffordern zur Zahlung unseren Rechts-
anwälten gemeldet. Gleichzeitig sind wir von allen, dem Schuldner gegen-
über noch bestehenden Lieferpflichten entbunden. Neben den Verzugszinsen
werden dem Schuldner alle auf demMahn- und Klagewege entstehenden Ko-
sten berechnet. Korrespondenzführung und Forderungseinzug übernehmen un-
sere Rechtsanwälte.

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG
Schloßstraße 11-17 • 79238 Ehrenkirchen
Telefon +497633909-0
Telefax +497633909-165
info@huebner-vital.de
www.huebner-vital.de

Stand: Mai 2010


